
 Vaterschaft 
 

Für die Beurkundung der Anerkennung der Vater-
schaft ist das persönliche Erscheinen des Vaters 
vor der Urkundsperson eines Jugendamtes oder 
Standesamtes erforderlich. Zur Wirksamkeit der 
Vaterschaftsanerkennung bedarf es noch der Be-
urkundung der Zustimmung der Mutter des Kindes 
zur Anerkennung der Vaterschaft. Dies kann 
gleichzeitig erfolgen, wenn Sie dazu einen ge-
meinsamen Termin vereinbaren möchten. Die Be-
urkundungen beim Jugendamt sind kostenfrei. 
 

 Ist der Vater zur freiwilligen Anerkennung nicht 
bereit, weil er z. B. Zweifel an seiner Vaterschaft 
hat, so kann beim zuständigen Familiengericht 
Klage gegen den mutmaßlichen Vater erhoben 
werden, wenn auch ein privater außergerichtli-
cher Vaterschaftstest zu keiner gütlichen Eini-
gung führt. Falls Sie in einem solchen Fall die 
Klage nicht selbst oder nicht mit Hilfe eines An-
waltes einleiten möchten, können Sie sich an das 
Jugendamt wenden. 

 

 Unterhalt des Kindes 
 

 Das Kind hat ab Geburt seinem Vater gegenüber 
gemäß § 1601 i. V .m. § 1615 a BGB einen monat-
lichen Unterhaltsanspruch, so lange es bei der 
Mutter lebt. Die Unterhaltshöhe ist nach drei Al-
tersgruppen gestaffelt und abhängig von den per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Vaters bzw. des unterhaltspflichtigen Elternteils. 
Über die Höhe des Unterhalts kann der unter-
haltspflichtige Elternteil eine kostenfreie Unter-
haltsurkunde bei einem Jugendamt erstellen las-
sen (vollstreckbarer Unterhaltstitel). Der Unter-
halt kann auch gerichtlich geltend gemacht wer-
den, sollte eine gütliche Einigung der Eltern nicht 
möglich sein. 

 

 Sorgerecht (gemeinsame elterliche Sorge) 
 

 Das Sorgerecht für Ihr Kind steht Ihnen als Mutter 
zunächst gemäß § 1626 a BGB alleine zu, wenn Sie 
mit dem Vater des Kindes nicht verheiratet sind. 

Falls Sie jedoch das Sorgerecht mit dem Vater Ih-
res Kindes gemeinsam ausüben wollen, können 
Sie und der Vater Erklärungen zum gemeinsamen 
Sorgerecht abgeben. Diese Erklärungen bedürfen 
der öffentlichen Beurkundung und können kosten-
frei im Jugendamt aufgenommen werden. 

 

 
Wenn sich nicht verheiratete Eltern für die ge-
meinsame elterliche Sorge entschieden haben, 
kann diese nur durch das Familiengericht auf 
Antrag eines Elternteiles wieder geändert wer-
den! 

 
 Wenn Eltern mit gemeinsamer elterlicher Sorge 

nicht zusammen leben, so darf der Elternteil, bei 
dem sich das Kind aufhält, die Angelegenheiten 
des täglichen Lebens (sog. Alltagssorge) alleine 
regeln. Alle Entscheidungen von erheblicher Be-
deutung für das Kind sind aber immer gemeinsam 
zu treffen.  

       Stirbt ein Elternteil, nimmt der überlebende El-
ternteil automatisch die elterliche Sorge alleine 
wahr. 

 

 Stärkung der Rechte Väter nichtehelicher Kin-
der im Hinblick auf die elterliche Sorge:  
Ein Vater hat nun die rechtliche Möglichkeit, sei-
nen Wunsch nach gemeinsamer elterlicher Sorge 
mit entsprechendem Antrag beim Gericht klären 
zu lassen. Für den Erfolg dieses Verfahrens ist 
auch von ausschlaggebender Bedeutung die Fä-
higkeit der Eltern gemeinsam und einvernehmlich 
miteinander anstehende Entscheidungen zu ihrem 
Kind treffen zu können. 

 

 Unterstützung bei gerichtlichen Verfahren 
 

 Sollten Sie die Feststellung der Vaterschaft 
und/oder die Geltendmachung der Unterhaltsan-
sprüche Ihres Kindes nicht gütlich geregelt wer-
den können, so kann das für Ihren Wohnort zu-
ständige Jugendamt bei gerichtlichen Verfahren 
behilflich sein.  

 
 

 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die aufgeführ-
ten Informationen nicht für jeden Einzelfall ab-
schließend und vollständig sein können.  
 
Wenn Sie noch Fragen zu diesen Themen haben 
sollten, rufen Sie uns an:  
 
 
 

Buchstaben  A – K:  

Frau Kastner – Tel. 09261 678-305 
 

Buchstaben L – Z:  

Frau Porzelt – Tel. 09261 678-423 
 
 
 
Werdende Mütter haben Anspruch auf eine um-
fassende Beratung in allen Fragen der Schwan-
gerschaft sowie in den folgenden drei Jahren. 
Diese bietet die Schwangerenberatung im 
Landratsamt an. Dort ist auch die Broschüre 
„Schwanger - … und jetzt?“ erhältlich. Diese 
können Sie zudem  auf der Internetseite des 
Landratsamtes Kronach abrufen unter:  
http://www.landkreis-kronach.de/bildung-ge-
sundheit-und-soziales/schwangerenberatung/ 
 
 

 

Noch Fragen? 



Auszug aus der Düsseldorfer Tabelle  

 

Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei 
Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. In 2024 beträgt das Kindergeld 
für jedes Kind jeweils 250 €.  

 

 Altersstufen (§ 1612 a Abs. 1 BGB) Stand 01.01.2024 

Nettoeinkommen 

€ 

0 - 5 Jahre  

€ 

6 - 11 Jahre 

€ 

12 - 17 Jahre 

€ 

ab 18 Jahre 

€ 

Prozent-
satz 

Bedarfs-kon-
trollbetrag 

€ 

21.     .         bis  2.100  355 426 520 439 100 1.200/1.450 

2.   2.101  bis   2.500 379 454 553 474 105 1.750 

3.   2.501   bis  2.900 403 482 585 508 110             1.850 

4.   2.901   bis  3.300 427 509 617 543 115             1.950 

5.   3.301   bis  3.700 451 537 649 577 120 2.050 

6.   3.701   bis  4.100 490 581 701 632 128 2.150 

7.   4.101   bis  4.500 528 625 753 688 136 2.250 

8.   4.501   bis  4.900 567 669 804 743 144 2.350 

9.   4.901   bis  5.300 605 713 856 798 152 2.450 

10. 5.301  bis  5.700 643 757 907 853 160 2.550 

11. 5.701  bis  6.400 682 801 959 908 168 2.850 

12. 6.401  bis  7.200 720 845 1.011 963 176 3.250 

13. 7.201  bis  8.200 759 889 1.062 1.108 184 3.750 

14. 8.201  bis  9.700 797 933 1.114 1.073 192 4.350 

15. 9.701  bis 11.200 835 977 1.165 1.128 200 5.050 

 
  Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unterhalts-  
  bedarf aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf den Rang. 
  Bei einer größeren/geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter können Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in 
  niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein.  
 
 
 
 

Die vollständige Düsseldorfer Tabelle mit Erläuterungen finden Sie unter:  
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/Tabelle-2024/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information für Mütter, 
 die bei der Geburt ihres Kindes 

nicht verheiratet sind 
 
 

Stand 01.01.2024 (ohne Gewähr) 

 

 Vaterschaftsfeststellung 
 

Die Vaterschaft zu Ihrem Kind kann entweder 
freiwillig anerkannt oder, falls der Mann zur An-
erkennung der Vaterschaft nicht bereit sein 
sollte, über ein gerichtliches Verfahren festge-
stellt werden. Die freiwillige Anerkennung der 
Vaterschaft erfolgt in Form einer öffentlichen 
Urkunde, die kostenfrei beim Standesamt, bei 
jedem Jugendamt, beim Amtsgericht, im Aus-
land bei deutschen Auslandsvertretungen und 
gebührenpflichtig bei jedem Notar aufgenom-
men werden kann.   
   Ohne eine wirksame Vaterschaftsfeststel-
lung werden weder verwandtschaftliche Be-
ziehungen noch Unterhalts- oder Erbansprü-
che des Kindes gegenüber dem Vater begrün-
det!  
   Dies bedeutet, dass ohne eine wirksame Va-
terschaftsfeststellung keine Unterhaltsansprü-
che gegen den Vater geltend gemacht werden 
können und im Falle seines Todes Ihrem Kind 
auch keine Erbansprüche zustehen. Es ist des-
halb sehr wichtig, dass die Vaterschaft zu Ihrem 
Kind festgestellt wird. 

 


